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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/8844, 15/9500 

Gesetz zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Ver-
braucherschutzgesetzes und anderer Rechtsvorschriften 

§ 1 
Änderung des Gesundheitsdienst-  
und Verbraucherschutzgesetzes 

Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheits- und Veteri-
närdienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie 
die Lebensmittelüberwachung (Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetz – GDVG) vom 24. Juli 2003 
(GVBl S. 452, BayRS 2120-1-UG), zuletzt geändert durch 
§ 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2007 (GVBl S. 498), wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  

a) Die Überschrift des Zweiten Teils III. Abschnitt 
erhält folgende Fassung: 

„Veterinäraufgaben, Futtermittelüberwachung und 
Lebensmittelüberwachung“ 

b) Art. 20 bis 22 erhalten folgende Fassung: 

„Art. 20  Futtermittelüberwachung 

 Art. 21  Lebensmittelüberwachung 

 Art. 22  Wechsel des Kontrollgebiets“ 

c) Die Überschrift „IV. Abschnitt Lebensmittelüber-
wachung“ wird gestrichen. 

d) Art. 23 bis 29 erhalten folgende Fassung: 

„Art. 23 Anwendbarkeit der allgemeinen Grund-
 sätze des Sicherheitsrechts 

 Art. 24 Information der Öffentlichkeit bei Tabak-
 erzeugnissen 

 Art. 25 Gegenprobensachverständige 

 Art. 26 Ausfuhrzertifikate 

 Art. 27 Staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker 

 Art. 28 Überwachung von Tierärzten und Tierkli-
 niken 

 Art. 29 Verpflichtungen der Betreiber öffentlicher 
 und privater Schlachthöfe“ 

2. Art. 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Er-
nährung und Verbraucherschutz erfüllen  

1. die Aufgaben, die in Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften den Gesundheitsämtern, den Amtsärzten 
oder beamteten Ärzten zugewiesen sind sowie die 
Fachaufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
in Bezug auf die Gesundheit des Menschen (Ge-
sundheitsaufgaben), 

2. die Veterinäraufgaben (Art. 19), 

3. die Aufgaben der Futtermittelüberwachung   
(Art. 20 Abs. 1), 

4. die Aufgaben der Lebensmittelüberwachung   
(Art. 21), 

5. die Aufgaben im Rahmen der Information und 
Aufklärung in Fragen des gesundheitlichen und er-
nährungsbezogenen Verbraucherschutzes im Sinn 
von Art. 8 und 

6. die Aufgaben, die ihnen durch sonstige Rechtsvor-
schriften zugewiesen werden.“ 

3. Art. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden Abs. 3 und 4. 

4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Soweit einer kreisfreien Gemeinde durch 
Rechtsvorschrift die Aufgaben und Befugnisse 
der früheren Gesundheitsämter oder durch 
Rechtsverordnung nach Art. 34 Abs. 1 Nr. 3 
die Wahrnehmung der Veterinäraufgaben 
(Art. 19) oder die den Landratsämtern oblie-
genden Aufgaben beim Vollzug des Futtermit-
telrechts übertragen worden sind, ist sie als 
Kreisverwaltungsbehörde untere Behörde für 
Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und 
Verbraucherschutz.“ 

bb) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nr. 1 werden die Worte „(Art. 1 
Abs. 3 Nr. 5, Art. 23 Abs. 1)“ durch die 
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Worte „(Art. 1 Abs. 3 Nr. 4, Art. 21)“ 
und das Wort „und“ durch ein Komma 
ersetzt. 

bbb) Es wird folgende neue Nr. 2 eingefügt: 

„2. hinsichtlich der Mitwirkung bei fol-
genden Veterinäraufgaben in der 
Fleischhygieneüberwachung: 

a) bei der amtlichen Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung einschließlich 
der Genusstauglichkeitskennzeich-
nung nach Anhang I der Verord-
nung (EG) Nr. 854/2004 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 mit besonde-
ren Verfahrensvorschriften für die 
amtliche Überwachung von zum 
menschlichen Verzehr bestimmten 
Erzeugnissen tierischen Ursprungs 
(ABl EU Nr. L 139 S. 206, Nr. 
L 226 S. 83), 

b) bei der Befreiung von der 
Schlachttieruntersuchung nach § 3 
des Fleischhygienegesetzes (FlHG) 
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. Juni 2003 (BGBl I 
2003 S. 1242, 1585) in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Ge-
setzes über den Übergang auf das 
neue Lebensmittel- und Futtermit-
telrecht vom 1. September 2005 
(BGBl I S. 2618, 2653) sowie 

c) in nach Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. April 2004 mit 
spezifischen Hygienevorschriften 
für Lebensmittel tierischen Ur-
sprungs (ABl EU Nr. L 139 S. 55, 
Nr. L 226 S. 22) zugelassenen Be-
trieben 

aa) bei der Hygieneüberwachung, 

bb) bei der Überwachung von 
Fleischsendungen aus anderen 
Mitgliedstaaten und aus Ver-
tragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirt-
schaftsraum sowie 

cc) bei der Überwachung der 
Vorschriften über die Beför-
derung von Fleisch aus sol-
chen Betrieben, und“ 

ccc) Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 3; die Worte 
„(Art. 1 Abs. 3 Nr. 3)“ werden durch die 
Worte „(Art. 1 Abs. 3 Nr. 5)“ ersetzt. 

b) Abs. 3 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3; in Satz 1 werden 
die Worte „und Abs. 3 Satz 1“ gestrichen. 

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4; die Worte 
„Art. 3 Abs. 5“ werden durch die Worte „Art. 3 
Abs. 4“ ersetzt. 

5. In Art. 5 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Gesundheitswe-
sen“ durch die Worte „Gesundheits- und Veterinärwe-
sen“ ersetzt. 

6. Art. 7 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Durch Rechts-

verordnung nach Art. 34 Abs. 1 Nr. 7 kann be-
stimmt werden“ durch die Worte „Vorbehaltlich 
des Abs. 2 kann durch Rechtsverordnung nach 
Art. 34 Abs. 1 Nr. 8 bestimmt werden“ ersetzt. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 
„(2) Durch Rechtsverordnung nach Art. 34 Abs. 1 
Nr. 8 kann bestimmt werden, dass einzelne Aufga-
ben im Zusammenhang mit den amtlichen Kontrol-
len zur Einhaltung des Lebensmittel- und Futter-
mittelrechts sowie der Bestimmungen der Tierge-
sundheit und des Tierschutzes nach Maßgabe des 
Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 29. Ap-
ril 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung 
der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittel-
rechts sowie der Bestimmungen über Tiergesund-
heit und Tierschutz (ABl EU Nr. L 165 S. 1, 
Nr. L 191 S. 1) auf eine oder mehrere Personen des 
Privatrechts übertragen werden.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 
7. In Art. 11 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Art. 34 

Abs. 1 Nr. 7“ durch die Worte „Art. 34 Abs. 1 Nr. 8“ 
ersetzt. 

8. Der III. Abschnitt erhält folgende Fassung: 
„III. Abschnitt 

Veterinäraufgaben, Futtermittelüberwachung  
und Lebensmittelüberwachung 

Art. 19 
Veterinäraufgaben 

(1) Zu den Veterinäraufgaben gehören die Mitwirkung 
1. beim Schutz der Bevölkerung 

a) vor Gefährdung und Schädigung der menschli-
chen Gesundheit, 

b) vor Täuschung und Irreführung im Verkehr 
mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen 
tierischer Herkunft, 

2. bei der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer 
Tierkrankheiten, 

3. bei der Entwicklung und Erhaltung eines gesunden, 
leistungsfähigen Bestands an Nutztieren, 

4. beim Tierschutz, 
5. beim Vollzug des Rechts der Beseitigung tierischer 

Nebenprodukte und 
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6. beim Vollzug des Betäubungs- und Arzneimittel-
rechts, soweit die Betäubungs- und Arzneimittel 
zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind. 

(2) Veterinäraufgaben sind außerdem die Aufgaben, die 
in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften den Veteri-
närämtern oder den Amtstierärzten zugewiesen sind. 

Art. 20 
Futtermittelüberwachung 

(1) Aufgabe der Futtermittelüberwachung ist die Aus-
führung und Überwachung futtermittelrechtlicher Vor-
schriften. 
(2) Zu den futtermittelrechtlichen Vorschriften im Sinn 
dieses Gesetzes gehören auch  
1. § 4 Abs. 1 des EG-Gentechnikdurchführungsgeset-

zes (EGGenTDurchfG) vom 22. Juni 2004 (BGBl I 
S. 1244) in Verbindung mit Art. 15, 16 Abs. 2, 
Art. 24 und 25 der Verordnung (EG) Nr. 
1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. September 2003 über genetisch ver-
änderte Lebensmittel und Futtermittel (ABl EU Nr. 
L 268 S. 1) und Art. 4 und 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 1830/2003 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. September 2003 über die Rück-
verfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch 
veränderten Organismen und über die Rückver-
folgbarkeit von aus genetisch veränderten Orga-
nismen hergestellten Lebensmitteln und Futtermit-
teln sowie zur Änderung der Richtlinie 
2001/18/EG (ABl EU Nr. L 268 S. 24), soweit Fut-
termittel betroffen sind und 

2. die Verfütterungsverbote nach Art. 7 der Verord-
nung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vor-
schriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung be-
stimmter transmissibler spongiformer Enzephalo-
pathien (ABl EU Nr. L 147 S. 1) und nach Art. 22 
Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschrif-
ten für nicht für den menschlichen Verzehr be-
stimmte tierische Nebenprodukte (ABl EU Nr. L 
273 S. 1). 

(3) 1Die Regierung von Oberbayern ist landesweit zu-
ständige Behörde für die Futtermittelüberwachung. 
2Zuständig für die Entnahme von Futtermittelproben 
sind auch die unteren Behörden für Gesundheit, Veteri-
närwesen, Ernährung und Verbraucherschutz. 3Ist die 
Probenahme durch eine untere Behörde für Gesundheit, 
Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz er-
folgt, soll die Regierung von Oberbayern über die 
Maßnahmen informiert werden. 
(4) Die Fachaufsicht über die kreisfreien Gemeinden 
als untere Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, 
Ernährung und Verbraucherschutz sowie die Aufsicht 
über die Landratsämter als Staatsbehörden übt die ört-
lich zuständige Regierung im Benehmen mit der Regie-
rung von Oberbayern aus. 

Art. 21 
Lebensmittelüberwachung 

(1) 1Aufgabe der Lebensmittelüberwachung ist die 
Ausführung und Überwachung lebensmittelrechtlicher 
Vorschriften im Sinn des Art. 3 Nr. 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der all-
gemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebens-
mittelrechts, zur Einrichtung der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Ver-
fahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl EU Nr. L 31 
S. 1). 2Art. 20 bleibt unberührt. 

(2) Zu den Aufgaben der Lebensmittelüberwachung 
gehört auch die Ausführung und Überwachung 
1. der Vorschriften über kosmetische Mittel, Be-

darfsgegenstände und mit Lebensmitteln verwech-
selbare Produkte im Anwendungsbereich des Le-
bensmittel-, Bedarfgegenstände- und Futtermittel-
gesetzbuchs (Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buch - LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. April 2006 (BGBl I S. 945), 

2. nach § 40 Abs. 1 Satz 1 des Vorläufigen Tabakge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. September 1997 (BGBl I S. 2296), 

3. des § 4 Abs. 1, 2 und 4 des Lebensmittelspezialitä-
tengesetzes (LSpG) vom 29. Oktober 1993 (BGBl I 
S. 1814) in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 509/2006 des Rates vom 
20. März 2006 über die garantiert traditionellen 
Spezialitäten bei Agrarerzeugnissen und Lebens-
mitteln (ABl EU Nr. L 93 S. 1), 

4. des § 134 Abs. 1, 2 und 4 des Markengesetzes 
(MarkenG) vom 25. Oktober 1994 (BGBl I 
S. 3082) in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 
20. März 2006 zum Schutz von geografischen An-
gaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarer-
zeugnisse und Lebensmittel (ABl EU Nr. L 93 
S. 12),  

5. des § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 1, 2 und 4 des Rind-
fleischetikettierungsgesetzes (RiFlEtikettG) vom 
26. Februar 1998 (BGBl I S. 380) und  

6. des § 4 Abs. 1 EGGenTDurchfG in Verbindung 
mit Art. 3, 4 Abs. 2, Art. 12 und 13 der Verord-
nung (EG) Nr. 1829/2003 und Art. 4 und 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 1830/2003, soweit Lebens-
mittel betroffen sind. 

Art. 22 
Wechsel des Kontrollgebiets 

Die für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Art. 19 
bis 21 zuständigen Behörden haben dafür Sorge zu tra-
gen, dass die mit der Erfüllung von Kontrollaufgaben 
nach den Art. 19 bis 21 beauftragten Fachkräfte im 
Rahmen der personellen und organisatorischen Mög-
lichkeiten regelmäßig ihr Kontrollgebiet wechseln oder 
sonstige ausgleichende Maßnahmen getroffen werden. 
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Art. 23 
Anwendbarkeit der allgemeinen  
Grundsätze des Sicherheitsrechts 

1Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind für die Ver-
wahrung, Verwertung, Unbrauchbarmachung, Vernich-
tung und Herausgabe von sichergestellten Erzeugnissen 
im Sinn des § 2 LFGB und des § 3 des Vorläufigen Ta-
bakgesetzes die Art. 26 bis 28 des Polizeiaufgabenge-
setzes entsprechend anzuwenden. 2Im Übrigen sind die 
Art. 7 bis 11 LStVG und die allgemeinen Rechtsgrund-
sätze des Sicherheitsrechts entsprechend anzuwenden. 

Art. 24 
Information der Öffentlichkeit  

bei Tabakerzeugnissen 
1Für Tabakerzeugnisse und diesen gleichgestellte Er-
zeugnisse im Sinn des § 3 des Vorläufigen Tabakgeset-
zes ist § 40 LFGB entsprechend anzuwenden. 2Hin-
sichtlich Gesundheitsrisiken gilt dies nur, soweit diese 
über die dem Konsum dieser Erzeugnisse immanenten 
Gesundheitsrisiken hinausgehen.  

Art. 25 
Gegenprobensachverständige 

(1) 1Zur Untersuchung der Gegenproben bei Lebens-
mitteln (amtlich zurückgelassene Proben) sind Gegen-
probensachverständige befugt, die die Regierungen zu-
gelassen haben. 2Als Gegenprobensachverständige kön-
nen nur natürliche Personen zugelassen werden. 3Die 
Zulassung ist für ein Fachgebiet zu erteilen. 
(2) 1Die Gegenprobensachverständigen müssen die in 
ihrem jeweiligen Fachgebiet erforderliche Hochschul-
ausbildung aufweisen. 2Zusätzlich sollen die Gegenpro-
bensachverständigen eine praktische Tätigkeit von drei 
Jahren auf dem Fachgebiet erbracht haben, für das sie 
zugelassen werden wollen. 3Sie müssen ferner nach-
weisen können, dass sie über ein zur sachgerechten 
Durchführung der Untersuchung amtlich zurückgelas-
sener Proben geeignetes Prüflaboratorium verfügen, 
das die allgemeinen Kriterien für den Betrieb von amt-
lichen Laboratorien nach Art. 12 der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 erfüllt. 4Die Gegenprobensachverständi-
gen müssen zuverlässig sein und die Gewähr der Un-
parteilichkeit bieten; sie dürfen nicht in der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung tätig sein. 
(3) 1Die Zulassung gilt für das ganze Staatsgebiet. 2Hat 
die antragstellende Person in Bayern keinen gewöhnli-
chen Aufenthalt, so ist die Regierung von Oberbayern 
zuständig. 3Die Zulassung ist im Bayerischen Staatsan-
zeiger bekannt zu geben. 4Zulassungen anderer Länder 
gelten auch in Bayern. 
(4) Hochschullehrer im Sinn des Art. 2 Abs. 3 Satz 1 
des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen sowie des weite-
ren wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an 
den Hochschulen (Bayerisches Hochschulpersonalge-
setz - BayHSchPG) vom 23. Mai 2006 (GVBl S. 230, 
BayRS 2030-1-2-WFK) bedürfen für die Untersuchung 

von Gegenproben auf ihrem Fachgebiet keiner Zulas-
sung. 

(5) 1Gegenprobensachverständige müssen die Gegen-
probe so genau beschreiben, dass die Übereinstimmung 
mit der Probe festgestellt werden kann. 2Sie müssen 
darauf achten, ob die Gegenprobe verändert oder der 
amtliche Verschluss verletzt worden ist; das Ergebnis 
dieser Prüfung ist im Gutachten darzulegen. 

(6) 1Die Gegenprobensachverständigen sind verpflich-
tet, Gegenproben nach bestem Wissen und Gewissen zu 
untersuchen. 2Sie haben amtlich vorgeschriebene Ver-
fahren oder, wenn Verfahren amtlich nicht vorge-
schrieben sind, nach dem jeweiligen Stand der Wissen-
schaft und Technik dem Zweck angemessene und vali-
dierte Verfahren anzuwenden. 3Soweit erforderlich, 
dürfen auch andere Verfahren angewendet werden; im 
Gutachten sind diese dann genau zu bezeichnen oder zu 
beschreiben. 4Die Notwendigkeit ihrer Anwendung ist 
zu begründen. 

Art. 26 
Ausfuhrzertifikate 

(1) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinär-
wesen, Ernährung und Verbraucherschutz erteilen auf 
Antrag Ausfuhrzertifikate für Lebensmittel, kosmeti-
sche Mittel, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnis-
se, wenn im Wirtschaftsverkehr mit anderen Staaten 
Bescheinigungen der Industrie- und Handelskammern 
oder Handwerkskammern nicht anerkannt werden und 
eine Zuständigkeit anderer Stellen nicht begründet ist. 
2Die Voraussetzungen sind glaubhaft zu machen. 

(2) Die zur Ausstellung der Ausfuhrzertifikate erforder-
lichen Unterlagen, insbesondere Untersuchungszeug-
nisse und Gutachten, sind dem Antrag beizufügen. 

Art. 27 
Staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker 

(1) ,,Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker“ oder 
,,staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin“ ist, wer 
nach Abschluss des Universitätsstudiums die erste und 
zweite Staatsprüfung für Lebensmittelchemiker bestan-
den hat. 

(2) 1Durch Rechtsverordnung nach Art. 34 Abs. 1 Nr. 9 
kann eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung erlassen 
und in dieser die Mindestdauer des Studiums festgelegt 
werden. 2Die Mindestdauer des Studiums darf nicht 
weniger als sieben Semester und nicht mehr als neun 
Semester betragen. 3Art. 61 Abs. 4 Satz 2 des Bayeri-
schen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 
2006 (GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK) bleibt un-
berührt. 4In der Rechtsverordnung ist ferner festzule-
gen, dass nach Abschluss des Studiums eine praktische 
Tätigkeit von regelmäßig einem Jahr am Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung abzuleisten ist. 

(3) Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz erkennt eine außerhalb der Bundes-
republik Deutschland erworbene Ausbildung zum staat-



Drucksache  15/9561 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Seite 5 

lich geprüften Lebensmittelchemiker oder zur staatlich 
geprüften Lebensmittelchemikerin an, wenn es die 
Gleichwertigkeit festgestellt hat. 

Art. 28 
Überwachung von Tierärzten und Tierkliniken 

1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwe-
sen, Ernährung und Verbraucherschutz können im Ein-
zelfall die Praxen von Tierärzten und von Tierkliniken 
überwachen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
die Anforderungen einer guten veterinärmedizinischen 
Praxis, insbesondere der Hygiene, nicht eingehalten 
werden. 2Art. 17 gilt entsprechend. 

Art. 29 
Verpflichtungen der Betreiber  

öffentlicher und privater Schlachthöfe 

(1) 1Landkreise, kreisfreie Gemeinden und kreisange-
hörige Gemeinden, die einen Schlachthof betreiben, 
sind verpflichtet, ihren Schlachthof auf Ersuchen der 
zuständigen Behörde für die Fortbildung der amtlichen 
Tierärzte sowie für die Aus- und Fortbildung der amtli-
chen Fachassistenten zur Verfügung zu stellen. 2Be-
treiber privater Schlachthöfe können im Sinn des Sat-
zes 1 von der zuständigen Behörde verpflichtet werden, 
wenn in deren Gebiet öffentliche Schlachthöfe, bei de-
nen auf Grund der Schlachtzahlen genügend Anschau-
ungsmaterial anfällt, nicht in ausreichender Anzahl 
vorhanden sind. 3Die Kosten für die Aus- und Fortbil-
dung trägt die für die amtlichen Untersuchungen und 
Hygieneüberwachung zuständige Behörde, für die der 
fort- oder auszubildende amtliche Tierarzt oder Fachas-
sistent tätig ist. 

(2) Betreiber privater Schlachthöfe können, soweit dies 
im öffentlichen Interesse notwendig ist, von der zu-
ständigen Behörde verpflichtet werden, in ihren 
Schlachthöfen Schlachtungen durchzuführen und für 
andere durchführen zu lassen, wenn ein öffentlicher 
Schlachthof nicht in angemessener Entfernung zur Ver-
fügung steht.“ 

9. Der IV. Abschnitt (Art. 23 bis 29) wird aufgehoben. 

10. Art. 34 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium des Innern kreisfreien Gemeinden die 
Wahrnehmung der Veterinäraufgaben und 
die den Landratsämtern obliegenden Auf-
gaben beim Vollzug des Futtermittelrechts 
zu übertragen (Art. 4 Abs. 1 Satz 2), diese 
nach Art. 4 Abs. 3 auf andere staatliche 
Behörden zurückzuübertragen und im Fall 
des Art. 4 Abs. 2 eine zuständige staatliche 
Behörde zu bestimmen,“ 

bb) In Nr. 4 werden die Worte „Art. 1 Abs. 3 
Nrn. 1, 2 und 4“ durch die Worte „Art. 1 
Abs. 3 Nrn. 1, 2 und 3“ ersetzt. 

cc) Nr. 7 erhält folgende Fassung: 

„7. die zuständigen Behörden für Gesundheit, 
Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-
cherschutz abweichend von Art. 3 Abs. 2 
zu bestimmen und in diesem Zusammen-
hang im Einvernehmen mit dem Staatsmi-
nisterium des Innern vom Bayerischen 
Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetz abweichende Regelungen 
über die Zuständigkeiten in der Vollstre-
ckung zu treffen,“ 

dd) In Nr. 8 werden die Worte „Art. 7 Abs. 1“ 
durch die Worte „Art. 7 Abs. 1 und 2“ und die 
Worte „Art. 7 Abs. 2 Satz 2“ durch die Worte 
„Art. 7 Abs. 3 Satz 2“ ersetzt. 

ee) Nr. 9 wird gestrichen. 

ff) Die bisherige Nr. 10 wird Nr. 9; die Worte 
„Art. 29 Abs. 2“ werden durch die Worte 
„Art. 27 Abs. 2“ ersetzt. 

b) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 4 wird das Wort „sowie“ durch ein 
Komma ersetzt. 

bb) Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

„5. Grenzkontrollstellen im Sinn von § 5 
Abs. 3 der Verordnung über die Durchfüh-
rung der veterinärrechtlichen Kontrollen 
bei der Einfuhr und Durchfuhr von Le-
bensmitteln tierischen Ursprungs aus Dritt-
ländern sowie über die Einfuhr sonstiger 
Lebensmittel aus Drittländern (Lebensmit-
teleinfuhr-Verordnung − LMEV) vom 
8. August 2007 (BGBl I S. 1816, 1871) zu 
bestimmen sowie“ 

cc) Es wird folgende Nr. 6 angefügt: 

„6. Regelungen zur Zuständigkeit und Durch-
führung von Laboruntersuchungen im 
Rahmen des Vollzugs lebensmittelrechtli-
cher Vorschriften zu erlassen.“ 

11. In Art. 35 Satz 2 werden die Worte „Gesundheits- oder 
Veterinäraufgaben oder Aufgaben beim Vollzug des 
Futtermittelrechts“ durch das Wort „Gesundheitsaufga-
ben“ ersetzt. 

12. Art. 37 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Satzbezeichnung 1 wird gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 
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§ 2 
Änderung des Kostengesetzes 

Das Kostengesetz vom 20. Februar 1998 (GVBl S. 43, 
BayRS 2013-1-1-F), zuletzt geändert durch § 6 des Geset-
zes vom 9. Mai 2006 (GVBl S. 193), wird wie folgt geän-
dert: 

1. Art. 5 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die Satzbezeichnung 1 wird gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

2. In Art. 6 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „Satz 2“ 
gestrichen. 

 
§ 3 

Änderung des Gesetzes über die örtliche Zuständigkeit  
zum Vollzug des Gesundheits- und Veterinärrechts im 
Gebiet des Flughafens München – Franz Josef Strauß 

Das Gesetz über die örtliche Zuständigkeit zum Vollzug 
des Gesundheits- und Veterinärrechts im Gebiet des Flug-
hafens München − Franz Josef Strauß (FlughZustG) vom 
23. Dezember 1995 (GVBl S. 843, 845, BayRS 2120-1-10-
UG) wird wie folgt geändert: 

1. Im ersten Spiegelstrich wird das Wort „Gesundheits-
dienst“ durch die Worte „Gesundheits- und Veterinär-
dienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz so-
wie die Lebensmittelüberwachung“ ersetzt. 

2. Der fünfte und der sechste Spiegelstrich werden gestri-
chen. 

 
§ 4 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Art. 9 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen 
Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanzaus-
gleichsgesetz - FAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. September 2006 (GVBl S. 774, BayRS 605-1-F), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Juli 2007 (GVBl 
S. 448) wird wie folgt geändert: 

1. Es wird folgender neuer Abs. 4 eingefügt: 

„(4) 1Die kreisfreien Gemeinden, denen durch Verord-
nung gemäß Art. 34 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheits-
dienst- und Verbraucherschutzgesetzes die Wahrneh-
mung von Veterinäraufgaben neu übertragen wird, er-
halten zur Abgeltung der Personalkosten für jeden hier-
für erforderlichen vollzeitbeschäftigten Tierarzt 
73 368 € jährlich. 2Den gleichen Ausgleich erhalten 
diejenigen kreisfreien Gemeinden, die diese Veterinär-
aufgaben bereits am 31. Dezember 2007 wahrgenom-
men haben. 3Teilzeitbeschäftigte Tierärzte werden bei 
der Ermittlung der Zuweisungen anteilig berücksich-
tigt.“ 

2. Die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden Abs. 5 bis 7. 

§ 5 
Änderung der Delegationsverordnung 

§ 8 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von 
Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung - DelV) vom 
15. Juni 2004 (GVBl S. 239, BayRS 103-2-S), zuletzt ge-
ändert durch § 1 der Verordnung vom 4. September 2007 
(GVBl S. 635), wird wie folgt geändert: 

1. In Nr. 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

2. Es werden folgende Nrn. 5 bis 7 angefügt: 

„5.  auf Grund des § 42 Abs. 1 Satz 4 des Lebensmit-
tel-, Bedarfgegenstände- und Futtermittelgesetz-
buchs (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - 
LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 2006 (BGBl I S. 945), geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 5. November 2007 
(BGBl I S. 2558), die Ermächtigung nach § 42 
Abs. 1 Satz 3 dieses Gesetzes, 

6.  auf Grund des § 70 Abs. 10 Satz 2 des Lebensmit-
tel-, Bedarfgegenstände- und Futtermittelgesetz-
buchs (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - 
LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 2006 (BGBl I S. 945), geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 5. November 2007 
(BGBl I S. 2558), die Ermächtigungen, die sich aus 
Rechtsverordnungen auf Grund des § 70 Abs. 10 
Satz 1 dieses Gesetzes ergeben, 

7. auf Grund des § 70 Abs. 11 Satz 2 des Lebensmit-
tel-, Bedarfgegenstände- und Futtermittelgesetz-
buchs (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - 
LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 2006 (BGBl I S. 945), geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 5. November 2007 
(BGBl I S. 2558), die Ermächtigung nach § 70 
Abs. 11 Satz 1 dieses Gesetzes.“ 

 

§ 6 
Änderung der Landesämterverordnung 

Die Verordnung über die Einrichtung der Bayerischen Lan-
desämter für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie 
für Umwelt (Landesämterverordnung - LAV-UGV) vom 
27. November 2001 (GVBl S. 886, BayRS 2120-3-UG), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. September 
2006 (GVBl S. 753), wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Satz 2 Nr. 1 werden die Worte „Lebensmittel- 
und Bedarfsgegenständegesetz“ durch die Worte „Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuch“ ersetzt. 

2. § 2a wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Worte „Angelegenheiten der 
Lebensmittelsicherheit“ durch die Worte „Angele-
genheiten der Lebensmittel- und Futtermittelsi-
cherheit“ ersetzt. 
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b) In Abs. 3 werden die Worte „Art. 23 Abs. 1 Satz 1 
und Art. 19 Abs. 1“ durch die Worte „Art. 1 Abs. 3 
Nrn. 2 und 4 und Art. 19 und 21“ ersetzt. 

 
§ 7 

Änderung der Verordnung über die  
Benutzungsgebühren der Gesundheitsverwaltung 

Die Verordnung über die Benutzungsgebühren der Gesund-
heitsverwaltung (GGebO) vom 1. Juni 1991 (GVBl S. 189, 
BayRS 2120-8-UG), zuletzt geändert durch § 11 der Ver-
ordnung vom 2. August 2005 (GVBl S. 330), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 3 Nr. 6 wird aufgehoben. 

2. In der Anlage wird Tarif-Nr. 4.7. aufgehoben. 
 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.  

(2) Abweichend von Abs. 1 treten in Kraft: 

1. § 1 Nr. 10 und § 5 mit Wirkung vom 1. Dezember 
2007, 

2. der durch § 4 Nr. 1 in das Finanzausgleichsgesetz ein-
gefügte Art. 9 Abs. 4 Satz 2 am 1. Januar 2009. 

(3) Mit Ablauf des 31. Dezember 2007 treten außer Kraft: 
1. das Gesetz zur Ausführung des Fleischhygienegesetzes 

(AGFlHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 
Oktober 1998 (GVBl S. 876, BayRS 2125-6-1-UG), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2002 
(GVBl S. 924), 

2. das Gesetz zur Ausführung des Geflügelfleischhygie-
negesetzes (AGGFlHG) vom 23. November 2001 
(GVBl S. 739, BayRS 2125-7-1-UG), 

3. die Verordnung über Zuständigkeiten auf Grund des 
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes und des 
Milch- und Margarinegesetzes (ZustVLmBG) vom 
18. Januar 1994 (GVBl S. 10, BayRS 2125-1-2-UG), 
geändert durch § 10 Abs. 2 Nr. 4 der Verordnung vom 
15. Juni 2004 (GVBl S. 239), 

4. die Verordnung über Zuständigkeiten zum Fleischhy-
gienegesetz und Geflügelfleischhygienegesetz (Zustän-
digkeitsverordnung Fleisch - ZustVFl) vom 30. Mai 
1989 (GVBl S. 208, BayRS 2125-6-2-UG), 

5. die Verordnung zur Ausführung des Fleischhygienege-
setzes (AVFlHG) vom 8. Juli 2000 (GVBl S. 500, 
BayRS 2125-6-3-UG), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 28. Juni 2005 (GVBl S. 247), 

6. die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Fleischkon-
trolleure (FlAPO) vom 17. Juni 1996 (GVBl S. 244, 
BayRS 2125-6-4-UG), 

7. die Zweite Verordnung über Zuständigkeiten zum 
Vollzug des Geflügelfleischhygienerechts vom 22. Sep-
tember 1976 (BayRS 2125-7-2-UG), geändert durch 
Verordnung vom 12. Oktober 1988 (GVBl S. 330) und 

8. die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Geflügel-
fleischkontrolleure vom 22. April 1974 (BayRS 2125-
7-3-1-UG). 

Der Präsident  

I.V. 

Barbara Stamm 

I. Vizepräsidentin 

 
 


